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Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KRG) 
Hier:   Einführung eines pauschalierenden Entgeltsy stems für psychiatrische 
           und psychosomatische Einrichtungen (§ 17 d) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Doktor Rösler,  

sehr geehrter Herr Minister, 

 

herzlichen Glückwunsch zur Berufung in Ihr neues Amt. Wir wünschen Ihnen die nötige Geduld 

und die nötige Ungeduld an den rechten Stellen sowie das nötige Glück, ohne das wir alle nicht 

erfolgreich sein können.  

 

Gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit möchten wir uns mit einem Anliegen an Sie wenden, das uns sehr 

besorgt.  

Das o. a. Gesetz sieht ein durchgängig leistungsorientiertes und pauschalierendes 

Vergütungssystems auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten für die 

Krankenhausleistungen in der Psychiatrie und Psychosomatik vor.  

Ziel ist die Einführung eines neuen Entgeltsystems zum 01.01.2013.  

In diesem Zusammenhang hatten Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit die 

betroffenen Fachgesellschaften aufgefordert, bereits mit Wirkung zum 01.01.2010 entsprechende 
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Vorschläge für die Abbildung ihrer Krankenhausleistungen im amtlichen Prozedurenschlüssel 

(OPS) einzureichen.  

Diesem Aufruf folgend haben die Fachgesellschaften und Verbände kurzfristig, unter einem 

immensen Zeitdruck, im September einen konstruktiven Vorschlag vorgelegt. Diese Vorschläge 

wurden in einer Sitzung beim Bundesminister für Gesundheit am 29.09.2009 als ungenügend 

abqualifiziert.  

Mit großem Befremden haben wir jetzt gesehen, dass die veröffentlichte amtliche Version der 

Prozedurenklassifikation OPS gravierende Änderungen gegenüber unseren Vorschlägen 

enthalten. Diese betreffen im besonderen Maße die Verschlüsselung der sogenannten 

Therapieeinheiten, die ein Patient erhält. Hier sind nunmehr berufsgruppenspezifisch Leistungen 

abzubilden, die einer Einzelleistungserfassung nahekommen. Dadurch wird eine immense Anzahl 

unterschiedlicher OPS-Kodes für die Dokumentation im Rahmen der Abrechnung mit den 

Krankenhäusern nötig.  

Wir haben den Eindruck, dass – entgegen unserer Absichten -  unser Engagement dazu 

beigetragen hat, ein bürokratisches Monster zu schaffen. Eigene Recherchen haben ergeben, 

dass für die einfache Abbildung klassischer Fälle in Psychiatrie und Psychotherapie 20 bis 50 und 

mehr Kodes benötigt werden. Das sind beispiellose Dokumentationszwänge.    

Von Anfang an war die Einführung eines neuen Vergütungssystems ab dem Jahr 2013 verbunden 

mit einer kurzfristigen Verbesserung der Finanzierung der Personalstellen nach der Psychiatrie-

Personalverordnung. Der Gesetzgeber hatte in seiner amtlichen Begründung zum KRG 

ausdrücklich festgestellt: „Ziel ist und bleibt eine vollständige Umsetzung der Psych-PV-Vorgaben.“ 

Wir stellen aber zunehmend fest, dass die Krankenkassen diesen Vorgaben nicht nachkommen. 

Die schon heute unzureichende Personalausstattung wird durch den jetzt fälligen zusätzlichen und 

nicht zielführenden Dokumentationsaufwand noch einmal verschärft. Im Ergebnis führt dies dazu, 

dass die ebenso knappe wie kostbare Zeit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu 

Lasten einer nicht zielführenden Bürokratie verlorengehen wird.  

Schließlich setzen die Prozedurenschlüssel in ihrer jetzigen Form aus unserer Sicht erhebliche 

Fehlanreize. In der akutpsychiatrischen Krankenhausbehandlung lassen sich die notwendigen 

Leistungen nur begrenzt in geplanten 25-minütigen Therapieeinheiten abbilden. Psychisch kranke 

Patienten, die der Krankenhausbehandlung bedürfen, sind in der Regel nicht in der Lage, an einer 

geplanten Einzel- oder Gruppentherapie über mindestens 25 Minuten teilzunehmen. Diese 

Patienten weisen häufig krankheitsbedingte Störungen der Impulskontrolle mit entsprechend 

ungesteuertem Verhalten auf. Das Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt und überwiegend 

liegen Antriebsstörungen vor. Die tatsächlichen Behandlungsleistungen finden dagegen z. B. in 

Form von häufigen ungeplanten Einzelkontakten, von alltagspraktischer Unterstützung und der 

Ausgestaltung eines stimulierenden therapeutischen Milieus statt. Geplante Einzel- oder 

Gruppentherapien mit einer Mindestdauer von 25 Minuten sind in der stationären Psychotherapie 
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möglich, aber nur sehr eingeschränkt in der Akut- oder Intensivbehandlung. Hier bilden sie nur 

einen geringen Teil des Leistungsgeschehens ab. Die jetzt gewählte Abbildung der 

Leistungsdichte über 25-minütige Therapieeinheiten birgt  die Gefahr, dass etablierte 

Therapiekonzepte ausschließlich aus Gründen der vorgegebenen Leistungserfassung und des 

Dokumentationsaufwandes sachfremd den Klassifikationen angepasst werden.  

 

Diese Situation führt bereits jetzt bei unseren Mitgliedern zu einer großen Skepsis gegenüber dem 

neuen Vergütungssystem. Mit dem jetzt geplanten Einstieg werden die gesetzlichen Vorgaben aus 

unserer Sicht nicht erfüllt. Der vom Gesetzgeber geforderte praktikable Differenzierungsgrad zur 

Abbildung medizinisch unterscheidbarer Patientengruppen ist in der jetzigen Form gänzlich 

unpraktikabel.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz des neuen pauschalierenden Vergütungssystems auf 

Basis der tagesbezogenen Entgelte bereits im ersten Entwicklungsschritt erheblich beeinträchtigt 

worden ist.  

 

Es bedarf einer deutlichen Korrektur und einer kurzfristigen Aussetzung bei der Einführung der 

OPS-Kodes für das Jahr 2010.  

 

Gerne beteiligen wir uns an der Weiterentwicklung qualifizierter Komplexkodes und stehen für 

weitere Beratungen gern zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. med. Karl H. Beine 
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